
Die Verfassung berücksichtigt aber auch, daß angesichts der Dy
namik unserer Zeit, der schnellen Entwicklung der sozialistischen 
Staats- und Gesellschaftsordnung und ihrer Teilbereiche, besonders ARTIKEL 71 
unter den Bedingungen der wissenschaftlich-technischen Revolution 
als auch im Hinblick auf die internationale Entwicklung, Auslegungs
fragen bei der Durchführung einzelner Gesetze entstehen können.
Das hängt damit zusammen, daß Verfassung und Gesetze Grundsatz
charakter tragen und nur die wichtigsten Seiten gesellschaftlicher Ver
hältnisse, nur die Grundsätze der Entwicklung im jeweiligen Bereich 
regeln. Deshalb trifft die Verfassung im Interesse der einheitlichen 
Durchführung der Staatspolitik und der strikten Wahrung der 
Gesetzlichkeit auch Festlegungen über die Auslegung der Verfassung 
und der Gesetze.

Die Auslegung der Verfassung und der Gesetze kann zunächst 
durch die Volkskammer selbst erfolgen. Zum anderen erfolgt die 
Auslegung der Verfassung und der Gesetze durch den Staatsrat. Dies 
bildet einen festen Bestandteil seiner verfassungsmäßigen Pflicht, 
zwischen den Sitzungen der Volkskammer alle sich aus ihren Ent
scheidungen ergebenden grundsätzlichen Aufgaben ständig wahr
zunehmen.
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